
H y g i e n e k o n z e pt         
für das Hallentennis und für die Tennis-Außenplätze 

beim VfB Hannover Wülfel e.V. 

Die nachfolgenden Hygieneregeln sind unter Beachtung der aktuellen Fassung der 
„Niedersächsischen Verordnung über infektionspräventive Schutzmaßnahmen gegen das

Coronavirus SARS-CoV-2 und dessen Varianten“ (Nds. Corona-VO) 
vom 23. Februar 2022 erarbeitet und den örtlichen Gegebenheiten angepasst. 

Sie gelten für alle Personen, die das Vereinsgelände und Tennishallengebäude betreten.     

Generell gilt: Personen mit den Krankheitssymptomen  

- Fieber (Temperatur ab 38,5 Grad)

- trockener Husten/ Halsschmerzen

- Verlust des Geruchs- und/ oder Geschmackssinns

bleiben bitte unbedingt zu Hause, denn ihnen ist der Zugang zum Vereinsgelände und der 
Eintritt in das Hallengebäude untersagt! 
Treten diese Anzeichen während des Spiels erstmalig auf, ist das Spiel sofort zu beenden und das 
Vereinsgelände und/ oder das Hallengebäude unverzüglich zu verlassen.

Es ist in diesen Fällen dringend geraten, Kontakt zum Arzt aufzunehmen!!

Aufgrund der vom Land Niedersachsen erlassenen Corona-VO gilt seit dem   04  .03.2022:  

➢ Im gesamten Gebäude (!!) besteht Maskenpflicht unter Nutzung einer Atemschutzmaske 
mindestens des Schutzniveaus FFP2, KN 95 oder eines gleichwertigen Schutzniveaus (außer 
beim Sport und beim Sitzen). 
Bei Kindern unter 14 Jahren genügt eine einfache Mund-Nasen-Bedeckung, Kinder unter 
6 Jahren müssen keine Maske tragen 

➢ Für eine Kontaktdatenverfolgung bitte die Luca-App "Tennishalle" nutzen (freiwillig). Der 
Code für die Tennishalle befindet sich an der Tür zum Eingang zu den Hallenplätzen. 

➢ Die Toiletten sind geöffnet, wegen des Abstandsgebots dürfen sie nur jeweils von   einer   Person   
gleichzeitig genutzt werden!
Umkleideräume, Duschen und der Clubraum sind ebenfalls geöffnet! Aufgrund der 
Abstandsvorschriften dürfen die Umkleiden von vier Personen, die Duschen von einer Person  
und der Clubraum von max. 16 Personen gleichzeitig genutzt werden.
Die Räume bitte regelmäßig lüften, aber nicht vergessen, die Fenster wieder zu schließen!!

Das Einhalten der Vorschriften wird von Mitgliedern der Spartenleitung oder von ihr beauftragten 
Personen in Stichproben kontrolliert. 
Im Eingangsbereich der Tennishalle, auf den Hallenplätzen und auf den Toiletten befinden sich auch 
weiterhin Spender mit Desinfektionsmitteln. Bitte zwischen Handdesinfektion und Flächendesinfektion 
(für Gegenstände!) unterscheiden!

Bitte beachten Sie / beachtet diese Regeln umfassend – wer dagegen verstößt, 

kann des Geländes verwiesen werden, erhält keine Erstattung einer evtl. Hallenmiete und kann auch
dauerhaft von der Nutzungsberechtigung der Tennishalle ausgeschlossen werden!!!

Darüber hinaus stellen Verstöße gegen die Vorschriften der Nds. Corona-VO eine Ordnungswidrigkeit
dar und kann von den Behörden mit Geldbußen bis zu 25.000 € geahndet werden. 

Stand 04.03.2022
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